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Frucht der freien Forſchung * ) verehre ; daß ſie ihm

folglich nicht etwa eine einſeitige auflockernde , ſondern

ihm jede vorhandene feſtigende , kurz jede nöthige

und weſentliche Verbindlichkeit beilege .

§. III .

Verhältniß der vereinigten Kirche zum

Auslande .

Da jede proteſtantiſche Landeskirche die Freiheit

hat , ſich ſelbſtſtändig auszubilden , und eigenthümlich

zu geſtalten , ſo dürfen auch mehrere ſolcher Kirchen

ſich wieder vereinigen , ohne dadurch an ihrem äußer⸗

2) Nur ſage Niemand , hiemit ſey die freie Forſchung
ſo viel als beſchränkt oder gar aufgehoben ; ſie iſt ja

blos Mittel , aber nicht Zweck . Denn wie hoch wir

auch dieſe Forſchung erheben , ſo bleibt ſie doch nur

ein perſönliches Recht und eine beſondere Bedingung .

Als Recht iſt ſie dem Einzelnen das Kleinod , wel

ches von der Geſammtheit nicht verſchlungen werden

darf ; als Bedingung kommt ihr die Verbindlich⸗

keit zu ( und eine Verbindlichkeit ſteht doch jedem

Rechte gegenüber ) ihren Gegenſtand unbefangen um

ſeiner ſelbſt willen zu ergründen , mithin nicht etwa

auf der hohlen Tonne einer bloßen Befugniß Lärm zu

ſchlagen , ſondern ein gehaltvolles Ergebniß zu gewin⸗
nen . Für todte Spſteme wird dieſe Aufgabe freilich

um ſo ſchwieriger , je leichter fie dem lebendigen Ehri⸗

ſtenthum iſt .
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lichen Rechte Schaden zu leiden . Und wenn eine ver⸗

einigte Kirche überdies durch Anerkennung des weſent⸗

lichen Symbols , nach wie vor , im heitern Gebiet des

Proteſtantismus einheimiſch bleibt , ſo hat ſie auch ſich

als einem Ganzen jede Befugniß beizulegen , und ſich

jeder Verbindlichkeit zu unterziehen , wozu bisher die

einzelnen Theile dieſes Ganzen geſetzlich verpflichtet

oder berechtigt waren . Hieraus fließen mancherlei

Folgerungen .

Die vereinigte Kirche in Baden behält zunächſt

in Beziehung auf andere Kirchen die frühere Stel⸗

lung bei . Ohne daher von den Proteſtanten des Aus⸗

landes eine Anerkennung abzuwarten oder zu fodern ,

erklärt ſte ſich fuͤr » innigſt verbunden « mit dieſen ,

und bietet ihnen öffentlich den Handſchlag der Treue .

Jnnerhalb ihres Bereiches erkennt ſie zwar , nach § . ,

keine lutheriſche und reformirte Kirchen fernerhin an ,

denn ſonſt koͤnnte ſie nicht vereinigte Landeskirche

ſeyn ; allein meil diefe Bereinigung zweier Linien eiz

neg vieläftigen Familienftammes keine Scheidung von

den andern Aeſten , ſondern nur ein Wegſchaffen deſſen

iſt , was dieſe zwei inländiſchen Zweige trennte , ſo

haͤngt ſie auch mit den beiden Hauptäſten im Auslande

nicht blos fernerhin und immer innigſt zuſammen ,

ſondern ſie ſteht zugleich dieſen beiden ſogar mäher ,

als jeder von beiden dem andern ſteht . Ohne dieſe

Eigenthümlichkeit müßte ſie ebenfalls aufhören zu ſeyn ,

was ſie iſt , nämlich mit ſich vereinigt , und mit - dén



andern befreundet . — Vermöge dieſer Stellung iſt

ſie aber , als Landeskirche , nicht befugt , bei den aus⸗

ländiſchen Schweſtern auf denſelben Zweck hinzuarbei⸗

ten ; nach dem Rechte der Selbſtbeſtimmung , welches

bereits von ihr ausgeübt wurde , muß ſie vielmehr ih⸗

ten Schweſtern ganz überlaſſen , wann , wie und ob

dieſelben die Trennung unter ſich aufheben wollen ;

dagegen hat ſie , als vereinigte Kirche , die Ver⸗

bindlichkeit übernommen , valle jetzt ſchon unirtes oder

künftig zuſammentretende evangeliſch⸗proteſtantiſche

Kirchen anzuerkennen . Ferner hat fe , als e vange⸗

liſch e , innerhalb ihres Umfanges kein ſchnödes Hers

abſehen auf jene Schweſtern zu dulden , ſondern im

Bunde mit ihnen den äußern wie den innern Feinden

des Chriſtenthums überhaupt , und denen des Prote⸗

ſtantismus insbeſondere rüſtig abzuwehren , ſo weit ſie

hiezu befugt iſt . Endlich iſt ſie als verbündete

berechtigt , an einer allgemeinen Synode der Prote⸗

ſtanten , wenn dieſe je zu Stande käme , verhältnißmä⸗

figen Antheil au nehmen . — Dem einzelnen aus⸗

ländiſchen Proteſtanten , der ihr Gebiet betritt , darf ſie

alſo , weil er etwa lutheriſch oder reformirt wäre , die

Theilnahme an ihren gottesdienſtlichen Handlungen

niht verweigern ; als »eintretend in alle bisherigen

Rechte und Verbindlichkeiten « iſt ſie vielmehr verpflich⸗

tet , dem Ausländer die begehrte geiſtliche Hülfe nach

dem Gebrauch ſeiner Kirche zu leiſten . Dieſe Leiſtung

dürfte aber der Fremdling nur von , nicht in der
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Kirche , überhaupt nicht öffentlich , und nur von einen
beſtellten Geiſtlichen , ohne Rückſicht auf deſſen frů⸗
heres Bekenntniß , verlangen .

In Beziehung auf auswärtige Staaten iſt
dieſe vereinigte Kirche mit allen übrigen Proteſtanten

gleich berechtigt . Denn ſie bekennt ſich aus demſelben
Munde und in demſelben Sinne , wie früher , zum Pal⸗
ladium des Proteſtantismus , zur Augsburgiſchen Con⸗

feſſion ; ſie antwortet den Staaten auf die Frage :
welches Glaubens biſt du ? nicht verſchmitzt , deſſen ,
der mir vielleicht irgend einmal beliebt , ſondern ſie er⸗
klärt ehrlich , fertig und rund , deſſelben Glaubens bin

ich , welcher durch die chriſtliche Geſinnung der hohen
Gewalten zu freier Ausübung ermächtigt iſt ; ſie
dat durch Aufhebung des Trennenden ein Recht in

Anſpruch genommen , wozu die Proteſtanten kraft des

weſtphäliſchen Friedens urkundlich befugt ſind , denn es

heißt dort Art . 7. ohne alle Einſchränkung : controver -

siae religionis , quae ` inter protestantes vertun -

tur , ulteriori compositioni reseryatae sunt ; fie

iſt durch die Ausübung dieſes vorbehaltenen Rechtes

in derſelben Geſammtheit geblieben , welche von allen

Reichsſchlüſſen unter dem Namen der Proteſtanten be⸗

griffen wird ; ſie hat daher nur vollzogen , was jene

Beſchlüſſe immer als geſchehen vorausſetzen ; end ;

lich iſt ſie durch die Art der Vollziehung ihres Rech⸗

tés noch beſonders verpflichtet , ſich aller unionsſüchti⸗

gen Umtriebe zu enthalten . — Indem alſo dieſe
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Kirche , vermöge ihres Urſprunges , ihrer Mittel und

Zwecke zu den auswärtigen Mächten in der bisherigen

Stellung verharrt , fleht ſie auch , nach wie vor , in

ihren öffentlichen Gebeten zu dem allmächtigen Gott

um Erhaltung und Befeſtigung des Friedens der Ruhe

und Ordnung ; deshalb iſt ſie denn auch gegen den

Argwohn geſchützt , als wäre ihr nicht eben ſo ſtrenge ,

wie allen andern , unterſagt , die Kanzel zur politi⸗

ſchen Trödelbude herabzuwürdigen , oder geheiligte

Staͤtten mit ähnlichen Flunkereien zu entweihen.

§. IV .

Hauptgegenſtände der Union .

Dieſer §. zeigt blos den Inhalt des Nachfolgen⸗

den an ; und zwar »Lehre , Ritus , Verfaſſung , innere

Anordnung und Vermoͤgensverhältniß beider Kirchen . «

§. V .

Le h er e .

Catechismen in Menge , und nih immer kein

Catechismus * ) : freilih , ein Gpruhbuh gu fertigen ,

iſt leichter ; denn Bibelſtellen , obgleich auch fie nah

irgend einem Syſteme gewählt werden müſſen , bewei⸗

ſen den religiöſen Gegeen ſtand ſelbſt ; Catechismen

aber , wären ſie auch nur für Kinder beſtimmt , legen

©) Worte der Jenaer allg . Littrztg . 1823 . S . 153 .
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